
GHS und Gefahrgut Klasse 5.2 bis 9
Gefahrzettel nach 

Transportvorschriften
Klasse 5.2: Organische Peroxide

Klasse 6.1: Giftige Stoffe

Klasse 6.2: Ansteckungsgefährliche Stoffe

Klasse 7: Radioaktive Stoffe

Klasse 8: Ätzende Stoffe

Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

GHS – Gefahrenklasse 
und -kategorie

Gefahrenkommunikation 
nach GHS

Organische Peroxide, Typ C & D

Akute Toxizität (oral, dermal, inhalativ)
Kategorie 1 und Kategorie 2

Akute Toxizität (oral, dermal, inhalativ)
Kategorie 3

Organische Peroxide, Typ E & F

Organische Peroxide, Typ B

Achtung

Gefahr

Gefahr

H 242

H 242

H 300
H 310
H 330

H 301
H 311
H 331

H 241

Gefahr

Ansteckungsgefährliche Stoffe unterliegen nicht dem GHS

Radioaktive Stoffe unterliegen nicht dem GHS

Lithiumbatterien und Natrium-Ionen-Batterien  
unterliegen nicht dem GHS

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung,  
Unterkategorien 1A/1B/1C und Kategorie 1

Akut gewässergefährdend, Kategorie 1

Ätzwirkung gegenüber Metallen, Kategorie 1

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2

Achtung

Achtung

Gefahr

H 314

H 290

H 400

H 410

H 411

ohne Signalwort* sofern gewässergefährdend auch bei anderen Klassen

*
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Vereinfachter Überblick der Kennzeichnung nach Global Harmonisiertem System (GHS) in der EU-Umsetzung mit der CLP-Verordnung.

Sektion für Prävention in der chemischen Industrie


